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Koordinaten Gemeindeverwaltung 
 
 

Gemeindehaus: 
 
Bühlstrasse 2, 3036 Detligen 
 
Gemeindeverwaltung im 1. Stock 
Gemeindesaal 
Sitzungszimmer Gemeinderat im Erdgeschoss 
Allgemeines Sitzungszimmer im Untergeschoss 
Abwartswohnung im 2. Stock 
Zivilschutzanlage/weitere Räume im 2. Untergeschoss 
 
 
 

 Telefon:    031 825 61 06 
 

 E-Mail:    gemeinde@radelfingen.ch 
 

 Website:    www.radelfingen.ch 
 
 

Sommeröffnungszeiten der Verwaltung während den Schulferien  
(6. Juli – 5. August 2026) 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 08:30 – 11:30 Uhr 
(Mittwoch und nachmittags geschlossen) 
 
Diese Zeiten gelten nicht nur für den Schalter, sondern auch fürs Telefon. 
 
Durch die erfahrungsgemäss eher ruhige Ferienzeit scheint es angebracht, auch die Öff-
nungszeiten etwas herunterzufahren. Mit einer vorgängigen Anfrage per Mail oder Telefon 
können jedoch gerne auch Termine ausserhalb dieser Öffnungszeiten vereinbart werden.  
 
Am Donnerstag, 6. August 2026 und Freitag, 7. August 2026 bleibt die Verwaltung auf-
grund einer internen Schulung und eines Personalausflugs ganztägig geschlossen. 

 
 

Übliche Öffnungszeiten (wieder ab 10. August 2026) 
  

 Morgen Nachmittag 
 

Montag geschlossen 14:00 – 18:00 Uhr 

Dienstag  geschlossen 14:00 – 16:00 Uhr  

Mittwoch 08:30 – 11:30 Uhr  geschlossen 

Donnerstag 08:30 – 11:30 Uhr geschlossen 

Freitag 08:30 – 13:00 Uhr geschlossen 

 
Das Telefon wird während den Öffnungszeiten und bei geschlossener Verwaltung 
morgens von 08:30 bis 11:30 Uhr und nachmittags von 14:00 bis 16:00 Uhr bedient. 
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Gemeindeversammlung  
Montag, 1. Juni 2026, 20:00 Uhr im Gemeindehaus Detligen 

 
 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger 
 
Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung laden Sie 
freundlich ein zur: 
 
Gemeindeversammlung vom 
Montag, 1. Juni 2026 um 
20:00 Uhr im Gemeindehaus Detligen 
 
 
 
 

 
Traktanden 
 

1. Jahresrechnung 2025 
2. Abfallsammelstelle Detligen 
3. Abwassersanierung Halden/Hüttenmatt, Planungskredit 
4. Flutlichtanlage Sportplatz Au Radelfingen, Darlehen SC Radelfingen 
5. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Ab Zeitpunkt dieser Botschaft kann die Jahresrechnung auf der Gemeindeverwaltung oder auf der 
Website www.radelfingen.ch bezogen werden.  
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind bis spätestens 30 Tage nach der Gemeinde-
versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Seeland, Amthaus, 3270 
Aarberg, einzureichen (VRPG Art. 60 ff.). Wer pflichtwidrig nicht anlässlich der Versammlung rügt, 
kann gegen Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Alle seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde Radelfingen wohnhaften Schweizerbürgerin-
nen und -bürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben sowie interessierte nicht stimmberech-
tigte Personen sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen.  
 
Der Gemeinderat 
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Traktandum Nr. 1 / Jahresrechnung 2025 
Referentin: Gemeindepräsidentin/Finanzvorsteherin Christine Gerber 
 

Die Jahresrechnung 2025 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2 gemäss Art. 70 Ge-
meindegesetz (GG, BSG 170.11) erstellt. Es wird unterschieden zwischen Ergebnis Gesamthaus-
halt, Allgemeiner Haushalt und Spezialfinanzierungen. Die präsentierten Zahlen beziehen sich je-
weils auf den Gesamthaushalt. 
 

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 444'021.85 ab. Budge-
tiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 2'158.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 
2025 beträgt CHF 441'863.85. 
 

Der Allgemeine Haushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 342'072.32 ab. Budge-
tiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 92'782.00. 
 

 
 

Die wichtigsten Geschäftsfälle 
Die nachfolgenden Punkte (ab CHF 20'000.00) haben nebst vielen weiteren kleineren Budgetab-
weichungen gesamthaft zu einer Besserstellung gegenüber dem Budget 2025 geführt. Sie sind auf 
zu hoch budgetierte Kosten, unerwartete Steuereinnahmen, kleinere Transferaufwände an Kanton 
und Gemeindeverbände, realisierter Verkauf der Liegenschaft Areal Jucher 65+65a (ehem. Kin-
dergarten) und tiefere Zinsen aufgrund guter Liquidität zurückzuführen. 
 

Konto Geschäftsfälle Aufwand (- = Mehraufwand) Abweichung zum 
Budget 2025 

0120.3000.01 Planungskommission Entschädigung externe Stelle CHF -58'918 

2111.3611.00 Besoldungsanteil Kanton Basisstufe CHF -77’819 

2120.3611.00 Besoldungsanteil Kanton Primarstufe CHF 44’055 

2195.3130.00 Dienstleistungen Dritter, Schulbus (falsche Budgetierung un-
ter 2195.3161.00) 

CHF 103’039 

2195.3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Anlagen (siehe Kto 
2195.3130.00) 

CHF -103’000 

5320.3631.00 Beitrag an Kanton, Ergänzungsleistungen CHF -23’109 

5451.3637.00 Betreuungsgutscheine CHF -25’758 

5799.3611.00 Beitrag an Kanton, Sozialhilfe CHF -30’135 

6130.3141.00 Unterhalt Kantonsstrassen CHF 21’850 

6150.3101.00 Verbrauchsmaterial CHF -30’388 

7101.3143.00 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten (Wasser) CHF -43’151 
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7201.3143.00 Unterhalt Leitungsnetz (Abwasser) CHF -82’000 

7201.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz, wertvermehrend (Abwasser) CHF 41’473 

7201.3510.50 Einlage in SF Werterhalt, Anschlussgebühren  CHF -518’880 

7201.3632.00 ARA-Region Lyss-Limpachtal CHF -39’998 

7410.3142.01 Kredit Sanierung Gewässerunterhalt CHF 30’513 

9610.3401.00 Zinsen auf kurzfristigen Schulden CHF 22’350 

9610.3406.00 Zinsen auf mittel- und langfristigen Schulden CHF -59’814 

9690.3440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen CHF 41’680 
    

Konto Geschäftsfälle Ertrag (+ = Mehrertrag) Abweichung zum 
Budget 2025 

1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren CHF 23'168 

2130.4611.00 Rückerstattung Besoldungsanteil Kanton Oberstufe CHF -25’610 

7201.4240.51 Erlös aus Anschlussgebühren GEP CHF -514’800 

7201.4510.10 Entnahme aus SF Werterhalt Abwasser, Wiederbeschaffung CHF 44’984 

8900.4290.00 Entgelte aus Lehmabbau CHF 21’797 

9100.4000.00 Einkommenssteuern (Nat. Personen) CHF 94’693 

9100.4000.50 Steuerteilungen zu Lasten (Einkommen Nat. Personen) CHF -51’673 

9100.4000.70 Rückstellung Steuerteilungen (Nat. Personen) CHF -56’549 

9100.4001.50 Steuerteilung zu Lasten (Vermögen Nat. Personen) CHF -24’391 

9100.4002.00 Quellensteuern CHF 21’549 

9100.4010.40 Steuerteilungen zu Gunsten (Ertrag Juris. Personen) CHF 65’938 

9101.4022.00 Grundstückgewinnsteuern CHF 38’816 

9101.4022.10 Sonderveranlagungen CHF 57’035 

9300.4622.70 Disparitätenabbau CHF 25’705 

9630.4411.00 Gewinne aus Verkäufen Grundstücke Finanzvermögen CHF 38’400 

9630.4896.00 Entnahmen aus Neubewertungsreserve CHF 77’584 

9690.4896.00 Entnahme aus Schwankungsreserve Finanzvermögen CHF 41’680 

9950.4896.00 Entnahme aus Neubewertungsreserve CHF -260’944 
 

Fiskalertrag 
Die Steueranlage der Gemeinde beträgt unverändert 1.69 Einheiten. Die Liegenschaftssteuer be-
trägt unverändert 1.3‰ des amtlichen Wertes. Die Einnahmen aus den Steuern liegen um CHF 
180'115.80 über dem Budget. Die Einkommenssteuern sind um CHF 5'516.85 nur geringfügig un-
ter dem Budget, ebenso die Vermögenssteuern mit CHF 4'787.25. Die Steuern juristischer Perso-
nen nehmen gegenüber dem Budget um CHF 65'718.55 zu. Besonders ins Gewicht fallen die 
Vermögensgewinnsteuern mit einem Mehrertrag von CHF 95'851.80, im Budget waren CHF 
85'000.00. Nachfolgend eine Übersicht über den Fiskalertrag: 
 

  Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024 

40 Fiskalertrag 3'427'426.80 3'247’311 3'742'887.95 

400 Direkte Steuern natürliche Personen 7'735'581.60 2'724’315 2'886'611.95 

4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 2'437'657.15 2'443’174 2'635'644.10 

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 240'433.75 245’221 231'940.55 

4002 Quellensteuern natürliche Personen 57'490.70 35’920 19'007.30 

401 Direkte Steuern juristische Personen 185'865.05 119’896 106'844.65 

4010 Gewinnsteuern juristische Personen 185'218.55 119’500 106'502.20 

4011 Kapitalsteuern juristische Personen 646.50 396 342.45 

402 Übrige direkte Steuern 495'705.15 392’100 739'231.35 

4021 Grundsteuern 310'758.05 300’000 306'639.90 

4022 Vermögensgewinnsteuern 180'851.80 85’000 353'443.75 

4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern -280.30 6’000 68'811.00 

4029 Eingang abgeschriebene Steuern 4'375.60 1’100 10'336.70 

403 Besitz- und Aufwandsteuern 10'275.00 11’000 10'200.00 

4033 Hundesteuer 10'275.00 11’000 10'200.00 
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Spezialfinanzierungen SF 
(gebührenfinanzierte Bereiche) (Art. 30 Bst. b FHDV) 
 
SF Wasserversorgung 

 Rechnungsjahr CHF Budget CHF 

Erfolg 11'641.23 46’540 

Verwaltungsvermögen  375'960.45  

Anlagen in Bau (Bilanzgruppe 14071) 236'051.53  

Bestand Werterhalt  1'328'544.20  

Eigenkapital SF  285'331.85  

 
SF Abwasserentsorgung 

 Rechnungsjahr CHF Budget CHF 

Erfolg 99'087.95 -36’609 

Verwaltungsvermögen (Bilanzgruppe 14032) 478'618.75  

Anlagen in Bau (Bilanzgruppe 14072) 1'300'904.55  

Bestand Werterhalt  1'364'278.25  

Eigenkapital SF  279'913.84  

 
SF Abfall 

 Rechnungsjahr CHF Budget CHF 

Erfolg -8'779.65 -7’475 

Verwaltungsvermögen  0.00  

Eigenkapital SF  16'450.62  

 

Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
weisen genügend Guthaben aus. In der Spezialfinanzierung Abfall ist das Eigenkapital beinahe 
aufgebraucht. Die Tarife in den drei Spezialfinanzierungen müssen beobachtet und bei Notwen-
digkeit angepasst werden. 
 
Fremdkapital / Eigenkapital 
Die festverzinslichen Schulden betragen CHF 4.5 Mio., davon sind CHF 1.5 Mio. aufgrund der 
Rückzahlungspflicht im Sommer 2026 als kurzfristig in der Bilanz aufgeführt. Das Eigenkapital um-
fasst alle Bestände der Spezialfinanzierungen, die Bestände der Vorfinanzierungen, die finanzpoli-
tischen Reserven, die Neubewertungsreserve Finanzvermögen sowie den Bilanzüberschuss. Letz-
terer verändert sich durch den jährlichen Ertrags- oder Aufwandüberschuss. Das Eigenkapital hat 
im Berichtsjahr um CHF 572'201.08 zugenommen und beträgt CHF 10.345 Mio. 
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Eckdaten 
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Gestufter Erfolgsausweis Gesamthaushalt 
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Bilanz 
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Erfolgsrechnung nach Funktionen 
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Investitionsrechnung 
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Nachkredittabelle 
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Die gedruckte Rechnung des Jahres 2025 kann bei der Gemeinde bezogen werden und ist auf der 
Website www.radelfingen.ch aufgeschaltet. 
 
Die Revisionsstelle BDO AG hat die Revision der Jahresrechnung am 11. und 12. Mai 2026 
durchgeführt. Die Revisionsstelle bestätigt, dass die Jahresrechnung den kantonalen und kommu-
nalen gesetzlichen Vorschriften entspricht. 
 

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung Gesamthaushalt 2025 mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 444'021.85 und die Nachkredite ab CHF 10'000.00 in der Kompetenz 
der Gemeindeversammlung von CHF 28'862.00 gemäss Nachkredittabelle zu genehmigen. 
 

Traktandum Nr. 2 / Abfallsammelstelle Detligen 
Referent: Gemeinderat Martin Kocher 
 
Vorgeschichte 
An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung im Januar 2017 wurde im Zuge der Unterstüt-
zung des Restaurants Sternen unter anderem beschlossen, dass die Gemeinde die Parzelle Nr. 
2649 (zwischen dem Sternen-Schopf und dem Gemeinde-Parkplatz) erwirbt. Dies nicht mit der 
Bestimmung oder Auflage, darauf eine Sammelstelle zu errichten, sondern rein als eine erwähnte 
mögliche künftige Nutzung. Während der laufenden Ortsplanungsrevision wurde dann im Gemein-
derat die Thematik aufgegriffen und besprochen. Dabei kam man zum Schluss, dass anstelle der 
zentralen Sammelstelle an diesem Standort der Standort im Werkhof mit der bestehenden Samm-
lung von Papier und Karton sinnvoller erscheint. Dies wurde entsprechend so kommuniziert.  
 
Erheblichkeitsantrag Gemeindeversammlung 
Auf diese Information hin wurde an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024 ein Erheb-
lichkeitsantrag, wonach das Geschäft für eine Gemeindeversammlung zu traktandieren sei, ge-
stellt und angenommen. Der Gemeinderat hat sich daher erneut mit der Thematik auseinanderge-
setzt und das Geschäft für die bevorstehende Gemeindeversammlung traktandiert. 
 
Abklärungen und Vorschlag Gemeinderat 
Es wurde geprüft, welche Varianten beim Gemeindehaus überhaupt denkbar sind und es wurden 
Bauvorabklärungen getätigt, damit die baurechtlichen Möglichkeiten geprüft sind.  
Der Standort Werkhof ist baurechtlich umsetzbar. Beim Gemeindehaus sieht es primär bezüglich 
Ortsbildschutzperimeter eher problematisch aus resp. die Abfallsammelstelle an diesem Standort 
wird seitens Berner Heimatschutz grundsätzlich eher nicht unterstützt. Die Idee einer vollständigen 
Verlagerung sämtlicher Altstoffe inkl. Papier und Karton zum Gemeindehaus wurde früh verwor-
fen. Es würde ständig Papier und Karton auf dem Platz liegen und einen höheren Aufwand mit 
sich bringen, damit dieser gut sichtbare und frequentierte Standort sauber bleibt. Zudem wären 
dadurch Parkplätze verlorengegangen und die Sammelstelle hätte aus Gründen des Ortsbild-
schutzes überdacht werden müssen – was sowohl optisch als auch finanziell anhand der beste-
henden, funktionierenden Situation im Werkhof nicht sinnvoll erschien. 
 
Der Gemeinderat hat sich somit auf die Verschiebung der am jetzigen Standort vorhandenen Alt-
stoffe in den Werkhof oder beim Gemeindehaus beschränkt.  
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Beim Gemeindehaus-Parkplatz würde die Situation ungefähr wie folgt aussehen:  

Im Werkhof wiederum wäre die Situation ungefähr wie folgt (neben den bestehenden Containern 
für Papier und Karton):  

 

Der Gemeinderat ist zum Schluss gekommen, an der Variante Werkhof festzuhalten. Im Gegen-
satz zur bestehenden Situation im Werkhof würden bei einem Neubau beim Gemeindehaus Kos-
ten anfallen. Der Standort wird auch ganz grundsätzlich bevorzugt, weil es eine bestehende Sam-
melstelle ist und der Standort beim Gemeindehaus nicht prädestiniert für eine Abfallsammelstelle 
scheint.   
 
Detailliertere Informationen und weitere Beweggründe werden direkt an der Gemeindeversamm-
lung vorgestellt. 
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Auf die Sammlung von Altöl soll am neuen Standort (unabhängig davon, wo der sein wird) verzich-
tet werden.   
 
Finanzielle Auswirkungen bei einem Standortwechsel zum Gemeindehaus 
Die Kosten für den Neubau der Sammelstelle beim Gemeindehaus würden sich auf ca. CHF 
55'000.00 belaufen. Diese Investition hätte im Bereich Abfall (Spezialfinanzierung = gebührenfi-
nanziert) höhere Abfallgrundgebühren zur Folge. Dazu gilt es jedoch auch – wie bereits an mehre-
ren Gemeindeversammlungen kommuniziert – festzuhalten, dass die Gebühren so oder so in den 
nächsten Jahren erhöht werden müssen, unabhängig davon, ob diese Sammelstelle gebaut wird. 
Sie wäre jedoch ein zusätzlicher Faktor.  
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, der Verschiebung der Sammelstel-
le Detligen in den Werkhof zuzustimmen.  
 

Traktandum Nr. 3 / Abwassersanierung Halden/Hüttenmatt, Planungskredit 
Referent: Gemeinderat Martin Kocher 
 
Projektübersicht: Wir planen die Erschliessung des Gebiets Halden im Ortsteil Ostermanigen 
durch die Sanierung des Abwassersystems. Ziel ist es, die fünf Liegenschaften des Gebiets an 
das öffentliche Abwassernetz anzuschliessen, da derzeit keine öffentliche Schmutzwasserkanali-
sation (SAW) vorhanden ist. Das häusliche Abwasser wird aktuell in abflusslose Güllegruben ge-
leitet und entweder auf Felder ausgebracht oder in das kommunale Abwassernetz entsorgt.  
 
Projektumfang: Das Projekt umfasst die Errichtung eines neuen Pumpenschachts mit Häcksel-
pumpe am tiefsten Punkt des Gebiets (Halden 97). Das Abwasser der Liegenschaften Halden 93, 
94, 96 und 96a wird über Freispiegelleitungen zum Pumpenschacht geleitet. Von dort wird das 
Abwasser über eine 750 Meter lange Druckleitung zum höher gelegenen Pumpwerk Ostermanigen 
gepumpt. Da der Grundzustand der Trinkwasserleitungen in Ordnung ist und es in den vergange-
nen Jahren zu keiner Störung gekommen ist, wird von einer Erneuerung der Trinkwasserversor-
gung abgesehen. 
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Kosten: Das geschätzte Honorar für die Ingenieurleistungen beträgt CHF 31'000.00. Zusätzlich 
fallen Leistungen Dritter in Höhe von CHF 17'000.00 an, darin enthalten Kanal-TV-Aufnahmen 
(CHF 11'000.00), Elektroplanung (CHF 2'500.00) und eine Reserve für Planung (CHF 3'500.00). 
Der empfohlene Planungskredit beträgt insgesamt CHF 48'000.00. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt den Planungskredit in der Höhe von CHF 48'000.00 (inkl. MwSt) 
für das Abwassersanierungsprojekt im Bereich Halden/Hüttenmatt zu genehmigen.  
 

Traktandum Nr. 4 / Flutlichtanlage Sportplatz Au Radelfingen, Darlehen SC  
Radelfingen 
Referent: Gemeinderat Martin Schori 
 

Der Sportclub Radelfingen (SCR) ist ein traditionsreicher Sportverein mit über 300 Mitgliedern, 
davon rund 150 Jugendliche. Der Verein ist ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Er bie-
tet zahlreichen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und 
leistet einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsförderung, zur Integration sowie zum sozialen Zu-
sammenhalt in der Gemeinde. 
 

Nun plant der SCR den Ersatz seiner Flutlichtanlagen für den Sportplatz in der Au. Die bestehen-
de Flutlichtanlage ist in die Jahre gekommen und entspricht in technischer sowie energetischer 
Hinsicht nicht mehr dem heutigen Stand. Der Unterhalt gestaltet sich schwierig, da Ersatzteile 
nicht mehr erhältlich sind, was den Trainings- und Spielbetrieb des Vereins stark beeinträchtigt. 
Der Ersatz der alten Anlage ist notwendig, um den Anforderungen des SFV (Schweizerischer 
Fussballverband) zu entsprechen und den Spielbetrieb im Verein aufrecht zu erhalten.  
 

Es ist geplant die Flutlichtanlage von Halogen Scheinwerfer auf eine LED-Flutlichtbeleuchtung 
umzustellen. Dies ist eine nachhaltige und zukunftsweisende Investition für den SCR. Die Ener-
gieeinsparungen, die Ressourcenschonung und die verbesserten Lichtverhältnisse sprechen für 
diese Technologie. 
 

Der SCR ist ein gemeinnütziger Verein und kann die Kosten für den Ersatz der Flutlichtanlage 
nicht vollständig eigenständig vorfinanzieren. Daher ist der Sportclub auf den Gemeinderat zuge-
gangen mit der Bitte um ein Darlehen. 
 

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Flutlichtanlage belaufen sich auf ca. CHF 103'000.00. 
Durch die Preisentwicklung ist jedoch durchaus denkbar, dass die Kosten noch etwas höher aus-
fallen. 
Der SCR hat die Gemeinde um die Gewährung eines Darlehens in der Höhe von CHF 80'000 an-
gefragt. Der Verein beteiligt sich ebenfalls an den Kosten mit Eigenmitteln und Eigenleistungen.  
Gemeinsam mit Vertretern des SCR hat der Gemeinderat folgende Konditionen zur Gewährung 
des Darlehens ausgehandelt, diese werden in einem Nachtrag zum bestehenden Mietvertrag er-
gänzt: 
 

Darlehensbetrag: CHF 80’000 
Laufzeit:  15 Jahre 
Zinssatz:  1% pro Jahr  
 

Mit dieser Ausgestaltung handelt es sich nicht um einen à-fonds-perdu-Beitrag, sondern um eine 
rückzahlbare Unterstützung. Der Verein übernimmt somit weiterhin Verantwortung für die Finan-
zierung der Infrastruktur. Durch die vereinbarte Verzinsung sowie die Rückzahlung über die Lauf-
zeit entstehen der Gemeinde keine dauerhaften finanziellen Belastungen. 
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Vorbehalt: 
Das Darlehen wird vorbehältlich der Zustimmung der Gemeindeversammlung sowie einer rechts-
kräftigen Baubewilligung für die Sanierung resp. den Umbau ausbezahlt. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, einem Darlehen in der Höhe von 
CHF 80'000.00 an den SC Radelfingen zur Erneuerung der Flutlichtanlage zu einem Zinssatz 
von 1% und einer Laufzeit von 15 Jahren zuzustimmen.  
 

Traktandum Nr. 5 / Mitteilungen und Verschiedenes 
 
Diverse Informationen an der Gemeindeversammlung.  
 

 

Gemeinderat / Kommissionen 
 

Schwimmbecken auffüllen 
 

Es entstehen immer mehr Schwimmbecken in 
unserer Gemeinde, welche meistens alle fast in 
der gleichen Zeitperiode mit Druckwasser un-
serer Wasserversorgung aufgefüllt werden. 
 
Unsere Wasserversorgung verfügt über eine 
elektronische Durchflussmengenkontrolle, wel-
che bei einem ausserordentlichen hohen Ge-
brauch beim Brunnenmeister Alarm auslöst.  
 
Dieser muss dann sofort ausrücken, um ein 
mögliches Leck im Wasserversorgungssystem 
zu suchen und wo nötig zu reparieren. 

 

Bei mehreren solchen Alarmen wurde festgestellt, dass sie nicht durch einen Wasserleitungs-
bruch, sondern durch einen erhöhten Durchfluss aufgrund der Befüllungen von Schwimmbecken 
verursacht wurden. 
 
Damit unser Brunnenmeister weiss, ob es sich um das Befüllen eines Schwimmbeckens handelt, 
bitten wir die Besitzerinnen und Besitzer, das Auffüllen anzumelden, damit der Bezug koordiniert 
werden kann. 
 
Pikett-Nummer: 079 946 63 74 
 
Das Auffüllen von Schwimmbecken mit Druckwasser der Gemeinde ist noch gestattet. Mit der vor-
gängigen Meldung ersparen Sie uns vermeidbaren Aufwand. Sollte sich die Wasserknappheit der 
letzten Zeit noch erhöhen, kann die Gemeinde den Wasserbezug verbieten. 
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Gemeinderat Ressort Ver- und Entsorgung, Martin Kocher 
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Wir zählen auf Ihre Mithilfe! 
Ehrungen für Personen/Vereine der Gemeinde Radelfingen 
 
Am 21. Juni 2026 um 10:00 Uhr findet die «Oltigenpredigt» statt. Nach der Predigt hat die Kultur-
kommission Radelfingen die Möglichkeit, Ehrungen durchzuführen. 
 
Damit keine Personen oder Vereine vergessen gehen, benötigen wir Ihre Mithilfe! 
Wir bitten die Bevölkerung, uns Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine zu melden, welche Aus-
serordentliches geleistet haben (z.B. an kantonalen, nationalen oder internationalen Anlässen wie 
Berufsmeisterschaften, Sportanlässe, etc. teilgenommen haben). 
 
Kontaktperson: Sonja Zimmermann, Präsidentin Kulturkommission, 079 339 48 93 oder  
kultur@radelfingen.ch  
(Eingabefrist bis 7. Juni 2026) 
 
Wir danken für Ihre Unterstützung. 
 
Kulturkommission Radelfingen 
Gemeinderätin Sonja Zimmermann 
 

 

Gemeinderat; Demission Karin Amatucci 
 
Gemeinderätin Karin Amatucci hat ihre Demission per 31. August 2026 bekanntgegeben. Wir be-
danken uns bei unserer Ratskollegin für ihr Engagement und die geleistete Arbeit im Dienste der 
Gemeinde. In der kommenden Ausgabe des Radelfingers wird der Gemeinderat Karin Amatucci 
offiziell verabschieden.  
 
Nach Art. 19 des Organisationsreglements rücken an die Stelle von während der Amtsdauer aus-
scheidenden Behördenmitgliedern die Ersatzkandidierenden. Im Falle der Parteiliste der SP ist die 
Person mit der nächsthöheren Anzahl Stimmen Corinne Spring, Jucher 188B, 3036 Detligen.  
Corinne Spring stellt sich für das Amt zur Verfügung und wird ihr Amt als Gemeinderätin mit dem 
Ressort Soziales und Gesundheit per 1. September 2026 antreten.  
 
Der Gemeinderat 
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Verwaltung / Informationen / Mitteilungen 
 

Notfallkontakte Hausärzte 

 
Der Hausarzt-Notfall Seeland (HANS) bietet ausserhalb der 
Sprechstundenzeiten eine ambulante medizinische Versorgung.  
 
Erreichbar ist der Notfalldienst unter 0900 144 111 (CHF 2.08/Min) rund um die Uhr. Am Wochen-
ende und an Feiertagen findet die Behandlung im HANS+ im Spital Aarberg statt.  
 
Samstag:  13:00 - 20:00 Uhr 
Sonntag/Feiertage: 08:00 - 20:00 Uhr 
 
Mit telefonischer Voranmeldung vermeiden Sie Wartezeiten. 
 

 Standort: Spital Aarberg, Lyss-Strasse 31, 3270 Aarberg 
 Lebensbedrohliche Notfälle: Tel. 144 

 
Hans ist ein Zusammenschluss der Hausärzte aus den Regionen Aarberg, Büren, Lyss und Er-
lach.  
 

Notfall-Finder 
 
Neu besteht im Kanton Bern auch eine Website www.notfall-finder.ch.  
 
Wer plötzlich krank wird oder Schmerzen hat, steht oft vor der Frage: Ist das ein Notfall? Wohin 
kann ich mich wenden? 
 
Hier finden Sie Einschätzungen zu einer nötigen Notfallkonsultation und eine Anzeige für die Aus-
lastung des jeweiligen Notfallanbieters.  
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Bringen Sie mehr Biodiversität in Ihren Garten 
 
Haben Sie Zugang zu einem Garten und Freude an der Natur? Nehmen Sie am Projekt BON-
JOUR NATURE von Pro Natura teil und erhalten Sie kostenlose Tipps für eine ökologische Gestal-
tung. 
 
Die privaten Gärten der Schweiz bedecken insgesamt eine Fläche, die etwa so gross wie der Bo-
densee oder dreimal so gross wie der Nationalpark ist: ein enormes Potenzial für die Biodiversität, 
wenn Gestaltung und Pflege naturnah erfolgen! Mit BONJOUR NATURE bietet Pro Natura Privat-
personen am Telefon oder direkt vor Ort kostenlose Beratung an, zum Beispiel um eine Wildhe-
cke, eine Blumenwiese, einen Teich oder einfache Steinhaufen anzulegen. Es sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich: Schon kleine Massnahmen können viel bewirken. 
 
Zertifizierung und Veranstaltungen 
Naturfreundliche Gärten werden auf Wunsch zertifiziert und mit ein bis drei Schmetterlingen aus-
gezeichnet. Eine hübsche Plakette macht das Engagement sichtbar und motiviert die Nachbar-
schaft, dem Beispiel zu folgen. Gärten, die für die wildlebende Flora und Fauna besonders einla-
dend sind, können ihre Tore für Besichtigungen und Veranstaltungen öffnen. 
Die Förderung der Natur in Dörfern und Städten kommt nicht nur der Biodiversität zugute, sondern 
erhöht auch unsere Lebensqualität. Sie bringt mehr Wohlbefinden, verbessert unsere Atemluft und 
schafft ein angenehmes Klima. 
Machen Sie bei diesem Projekt mit und werden Sie Teil einer schweizweiten Bewegung, die den 
Wert der Naturgärten sichtbar macht. Gemeinsam können wir in unserer Gemeinde Schritt für 
Schritt ein Mosaik voller Leben schaffen. Melden Sie sich jetzt an und sagen Sie «Bonjour» zur 
Natur vor Ihrer Tür! Übrigens: Dank einem praktischen Online-Test können Sie selbst prüfen, wie 
ökologisch Ihr Garten ist.  
 
Informationen und Anmeldung zum Projekt: https://www.pronatura.ch/de/bonjournature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kostenlose Beratung vor Ort (Quelle: Daniel Rihs (Pro natura), 2026) Zertifizierung als Zeichen des Engagements (Quelle: Matthias Sorg (Pro natura), 2026) 

https://www.pronatura.ch/de/bonjournature
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Wohnungsbörse (Miet- und Verkaufsobjekte) Gemeindegebiet Radelfingen 
Diese Rubrik kann für die Liegenschaften auf dem Gemeindegebiet von Radelfingen gratis benützt 
werden. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit der Publikation auf unserer Website 
www.radelfingen.ch. 
 
Inserate bitte an die Gemeindeverwaltung Radelfingen (siehe letzte Seite) senden. 
 

Einstellhallenplatz zu vermieten 
 

Zu vermieten per 1. März 2026 einen Einstellhallen-
platz  
 

Gewerbegasse 25, 3036 Detligen 
 

Mietzins pro Monat  CHF 100.00 
 

Auskunft: 031 825 63 07 
 

 

Autounterstand zu vermieten 
 

Zu vermieten per 1. April 2026 einen Autounter-
stand 
 

Sahlimatte, 3036 Detligen 
 

Mietzins pro Monat CHF 80.00 
 

Auskunft: 079 732 97 73 
 

 

Zu vermieten in Detligen, Schützenhausweg 4, 
per 1. Juli 2026 oder nach Vereinbarung 
 

neu renovierte, grosszügige 
3.5-Zimmer-Wohnung 
 

108 m² zuzüglich sonnigem Wintergarten 
mit schöner Aussicht. Ruhige Lage. 
 

Wohn-Esszimmer mit Cheminée, alle Zimmer  
mit Plattenboden und Bodenheizung. 
Neue Küche mit Kochinsel, neue Garderobe, 
neues Badezimmer mit Dusche und Doppellavabo. 
Im 1. OG (Treppenlift vorhanden), Estrich und 
abgeschlossener Keller. 
Mitbenützung Hallenbad. 
 

Miete CHF 1'680.00 exkl. Nebenkosten. 
Inkl. 1-2 Parkplätze. 
 

Bei Interesse: 078 823 06 50 
 

 

Gesucht wird 
 

Wir sind eine junge Familie (2 Erwachsene, 1 Klein-
kind) und suchen eine passende Mietwohnung in 
Detligen. 
Da wir einen starken Bezug zum Dorf haben und 
gerne näher bei unserer Familie wohnen möchten, 
sind wir auf der Suche nach einem neuen Zuhause. 
 

Gesucht wird: 

 4.5 – 5.5 Zimmer 

 gerne mit Balkon/Garten 

 kinderfreundliche Umgebung 

 Parkplatz von Vorteil 
 

Wir sind zuverlässige, ruhige Mieter mit geregeltem 
Einkommen und gehen sorgfältig mit unserer Woh-
nung um. Ein kleiner, gut erzogener Hund gehört 
ebenfalls zu unserer Familie. 
Ein Einzug wäre flexibel möglich. 
Wir freuen uns sehr über Hinweise, Angebote oder 
Kontakte – auch „noch nicht ausgeschriebene“ 
Wohnungen. 
Herzlichen Dank! 
 

Kontakt: 079 397 03 63 
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Basisstufe / Primarschule 
 

Bericht zum Sensibilisierungskurs mit der PostAuto AG 

 
Am Freitagmorgen, 1. Mai 2026 um 8:40 Uhr war es soweit: Das «Poschi» fuhr ein und mit ihm 
Herr Krähenbühl, der mit den Kindern und Jugendlichen über die wichtigsten Regeln rund ums 
Postauto sprach. Nachdem er uns die wichtigsten Regeln erklärt hatte, zum Beispiel, dass man 
erst einsteigt, wenn das Postauto vollständig stillsteht, durften wir einsteigen und die mitgebrach-
ten Plüschtiere auf ihre Plätze setzen.  
Die Tiere mussten als Testfahrende herhalten und flogen bei der Vollbremsung, die der Chauffeur 
bei ca. 15km/h durchführte, quer durchs Postauto. Im Anschluss durften auch die Kinder selbst 
eine Vollbremsung erleben und lernten dabei, dass die rückwärtsgerichteten Sitze am sichersten 
sind – dort fliegt man nicht nach vorne, sondern wird in den Sitz gedrückt. Und natürlich gilt immer: 
gut festhalten. 
Nachdem alle Fragen beantwortet waren, der Motor bestaunt wurde und der Fahrer:innensitz aus-
probiert werden durfte, ging es wieder zurück ins Klassenzimmer.  
 
Quizfragen: 

a.) Wie viele Tonnen wiegt ein leeres Postauto ca.? 

b.) Wie viele PS hat ein Postauto?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeinderat Ressort Bildung, Roland Sieber und Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umge-
bung, Lucy Griffin 
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Schuljahrschluss 

 

Der Abschluss des Schuljahres 2025/26 naht. Mit dem Schulfest vom 25. Juni 2026 werden wir 
dieses offiziell beenden. 
Rückblickend brachte das zu Ende gehende Schuljahr einige Herausforderungen mit sich. Die Si-
tuation in einzelnen Klassen erforderte ein grosses Engagement aller Beteiligten. Schlussendlich 
konnten die meisten Themen bereinigt und erfolgreich abgeschlossen werden.  
 
Auf Ende des Schuljahres werden uns zwei Lehrpersonen verlassen: 
 
Luca Vitetta 
Jamin Volkart 
 
Beide hatten eine befristete Anstellung und in beiden Fällen bestand die Möglichkeit, in eine Fest-
anstellung überzugehen. Diese Optionen wurden nicht genutzt. 
Im Namen der Bildungskommission, der Lehrerschaft und sicher auch den Eltern, danken wir bei-
den für ihr Engagement zugunsten unserer Schule und Schüler/innen. Wir wünschen ihnen für die 
Zukunft alles Gute – und wer weiss – vielleicht gibt es irgendwann ein Wiedersehen in der Schule 
Radelfingen. 
 
Trotz der nach wie vor angespannten Personalsituation, konnte das Lehrergremium für das kom-
mende Schuljahr vollständig besetzt werden. Dies ist nicht zuletzt der engagierten Arbeit des 
Schulleiters und seines Teams zu verdanken. 
 
Neu werden unsere Schüler/innen unterrichtet durch: 
 
Luca Pilloud 

Luca verfügt über eine abgeschlossene Lehrerausbildung und bringt mehrere Jahre Berufserfah-
rung mit. Unter anderem hat er vier Jahre in Seedorf auf derselben Stufe unterrichtet, auf welcher 
er auch bei uns eingesetzt wird.  
 
Samuel Brunner 

Er bringt pädagogische Erfahrung, grosses Engagement und Freude an der Arbeit mit Kindern mit.  
 
Wir heissen beide herzlich willkommen und wünschen ihnen einen guten Start in Radelfingen. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.  
 
Den Eltern danken wir an dieser Stelle für die konstruktive Kritik, die kollegiale Zusammenarbeit 
und den wohlwollenden Austausch. 
 
Bildungskommission Radelfingen 
Gemeinderat Roland Sieber 
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Kennen Sie schon die Jobbörse der Kinder- und Jugendfachstelle? 
 
Seit einigen Jahren vermittelt unsere Fachstelle über die Jobbörse zwischen Jugendlichen, die 

einen Nebenjob suchen, und Jobanbietenden. Dazu zählen Privatpersonen ebenso wie Stiftungen, 

Vereine oder Unternehmen.  

Benötigen Sie Unterstützung – zum Beispiel im Garten, beim Fensterputzen, bei der Kinder- oder 

Haustierbetreuung oder bei einer anderen Aufgabe? Dann melden Sie sich gerne bei unserer 

Fachstelle. Wir vermitteln Ihnen passende Jugendliche.  

Mit einem Jobangebot ermöglichen Sie jungen Menschen zwischen 13 bis 17 Jahren, erste Erfah-

rungen in der Arbeitswelt zu sammeln, wichtige Fähigkeiten zu entwickeln und ihr Sackgeld aufzu-

bessern. Als Richtwert für den Stundenlohn empfehlen wir einen Betrag entsprechend dem Alter 

(z.B. 13 Franken pro Stunde).  

Wir freuen uns auf Ihre Aufträge und darauf, Jugendlichen wertvolle Arbeitserfahrungen zu ermög-

lichen!  

 

Kontaktangaben: 
Das Büro der Jobbörse erreichen Sie telefonisch unter 078 244 88 85 oder per Mail an  
jobboerse@kjfs-lyss.ch.   
 
Weitere Informationen zur Jobbörse finden Sie auf der Homepage der Kinder- und Jugendfachstel-
le Lyss und Umgebung www.kjfs-lyss.ch.  
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Vereine / Gewerbe / Hobby / Anlässe 
 

Nächste Vereins- und Behördenanlässe Radelfingen / Detligen / Frieswil  
Auszug aus dem Veranstaltungskalender der Kulturkommission Radelfingen 
 

Datum Verein/Organisator Art des Anlasses Ort 
 

Juni 2026 

1. Gemeinde Radelfingen 
Gemeindeversammlung im Ge-
meindesaal 

Detligen 

10. 
Gewerbeverein Seedorf-
Radelfingen 

Seniorenfahrt Überraschung 

14.  Abstimmungssonntag  

14. Jodlerchörli Frieswil Dorfhausopenair Frieswil 

21. 
Kirchgemeinde Radelfingen mit 
MG Detligen und Dorfverein Olti-
gen 

Oltigenpredigt 
Oltigen / 
Gemeindehaus 

25. Schule Radelfingen Schulfest Radelfingen 

26. Kirchgemeinde Radelfingen Gartenfest vom Silberclub 
Pfarrhausgarten 
Radelfingen 

26.- 27.  Sportclub Radelfingen Grümpelturnier, Sportplatz Au Radelfingen 

27. Männerchor Eintracht Detligen 
Sommernachtsplausch im Ge-
meindehaus 

Detligen 

 

Juli 2026 

2. 
Musikgesellschaft Detligen,  
Schule Matzwil 

Examen Matzwil 
(Umzug und Schulfest) 

Matzwil 

 

August 2026 

1. TV Stüperberg Nationalfeiertag, 1. Augustfeier Sandgrüebli 

15. Dorfverein Oltigen Oltigen-Bar-Chiubi Oltigen 

16. 
Kirchgemeinde Radelfingen, 
Musikgesellschaft Detligen 

Grüebli-Predigt mit der Musikge-
sellschaft 

Sandgrüebli/ 
Gemeindehaus 

22. Musikgesellschaft Detligen Detliger Bierwanderig 
Gemeindehaus 
und Umgebung 

28. VSG Mühlau Aarberg 2. Obligatorische Bundesübung 
Aarberg 
Mühlau 

29. VSG Mühlau Aarberg 
Letzte Obligatorische Bundes-
übung 

Aarberg 
Mühlau 
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Musikalische Sommerabende 

 
 

Liebe Gäste und Musikfreunde 
Wir laden Sie zu unseren musikalischen Sommerabenden auf der Sternenterrasse ein. Durchführung nur bei 

schönem Wetter! Ab 18.00 Uhr Köstlichkeiten aus der Sternen Küche. Reservieren sie Ihren Tisch frühzeitig! 

Es sind folgende Daten geplant: 
 

DO 28.05.2026 – Familie Maurer Örgeli und Jodler (ab 19:00 Uhr) 

MO 01.06.2026 – Schwizerörgelifründe Hogergruess (ab 19:00 Uhr) 

DO 04.06.2026 – Männerchor Detligen (ab 19:30 Uhr) 

MO 08.06.2026 – Jodelduett Amato (ab 19:30 Uhr)  

FR 12.06.2026 – Seeländer Chinderchörli (ab 19:00 Uhr)  

SO 14.06.2026 – Panflötengruppe Thun und Seeland (ab 18:00 Uhr) 

DO 18.06.2026 – Musikgesellschaft Detligen (ab 19:00 Uhr) 

MO 22.06.2026 – Frienisberger Blasmusikanten (ab 19:00 Uhr) 

MO 29.06.2026 – PopChor Aarberg (ab 20:00 Uhr) 

DO 02.07.2026 – Duo TromPan Alphorn, Trompete, Panflöte (ab 19:00 Uhr) 

MO 06.07.2026 –Chüelibach Musikanten (ab 19:00 Uhr) 

DO 09.07.2026 – Echo vom Chuderhüsi (ab 19:00 Uhr) 

DO 30.07.2026 – Männerchor Radelfingen (ab 19:00 Uhr) 

SA 01. 08.2026 – Tommaso Ferrari & Friends (ab 18:00 Uhr auf der Terrasse oder im Saal) 

MO 03.08.2026 – Steelband Steelfever (ab 19:00 Uhr) 

MO 10.08.2026 – Jodlerchrörli Frieswil (ab 19:00 Uhr) 

DO 13.08.2026 – Kapelle Hägere (ab 19:30 Uhr)  

MO 17.08.2026 –Tivolis Live (ab 19:00 Uhr) 

FR 21.08.2026 – Bläch und Blasbaug (ab 19:00 Uhr) 

MO 31.08.2026 – Sächsegg Örgeli, Schlag, E-Bas, Blasmusikinstrument und Gesang (ab 19:00 Uhr) 
 
Freiwillige Kollekte zu Gunsten der Interpreten. Reservieren Sie Ihren Tisch unter 031 825 61 10 oder 

per Mail info@sternendetligen.ch Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen gemütlichen Sommerabend bei 

Speis & Trank mit Musik & Gesang.      Die Interpreten & das Sternen-Team 

 

http://?
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Geselliger Mittagstisch für Alle 
 
Ein Mittagessen in entspannter Atmosphäre geniessen und Menschen jeden Alters 
treffen. Ob jung oder jung geblieben. 
 
Im Moment fehlt jedoch die eher «jüngere» Generation. Wer macht den Anfang?  
 
Einmal pro Monat oder wie es halt passt, im Sternen Detligen. 
 
Alle können, keiner muss, nichts wird erwartet.  
 
Ausser sich anmelden bei mir. 079 373 28 47. telefonisch, per WhatsApp oder 
Sprachnachricht. 
 
Trage die Daten fürs 2. Halbjahr 2026 am besten gleich in deine Agenda 
 
10. Juli 
21. August 
18. September 
16. Oktober 
13. November 
  4. Dezember 
 
Ich freue mich sehr auf viele neue Gesichter.  
 
Bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren. 
Martin Jaberg 
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Anhang I 
 

Anmeldetalon  
Adventsmärit – Gemeindehaus Detligen 

 
Samstag, 14. November 2026, 10:00 – 19:00 Uhr 
Sonntag, 15. November 2026, 10:00 – 16:00 Uhr 

 
 
Gerne möchte ich am Adventsmärit dabei sein  
 
Name:  ________________________________  
 
Vorname:  ________________________________  
 
Adresse:   ________________________________  
 
Telefon:   ________________________________  
 
E-Mail:  ________________________________  
 
Ich stelle aus:   ________________________________  
 
Ich benötige: (Anzahl) 
 
 ______ Tisch(e) (CHF 30.00)  
 
 ______ Wand/Wände (CHF 20.00)  
 
 
Datum:   ____________________  Unterschrift:   ___________________________  
 
Bitte ausgefüllten Anmeldetalon bis Freitag, 31. Juli 2026 senden an:  
 
Kulturkommission Radelfingen  
Andrea Bodmer 
Bühlstrasse 2  
3036 Detligen  
 
oder per Mail an: gemeinde@radelfingen.ch 
 
 
 
 
 
Nach einer Anmeldung erhalten Sie bis spätestens am 17. August 2026 ein Bestätigungsschreiben und 
nähere Angaben zur Ausstellung, wie z.B. die Anzahl definitiv zugeteilter Tische / Wände.  
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Anhang II 
 

Nachbarn fahren Nachbarn 
 
Im November 2023 Radelfinger haben wir das Projekt «Nachbarn fahren Nachbarn» vorgestellt:  
 
Ein nachbarschaftlicher, freiwilliger, gemeinnütziger Fahrdienst, welcher dem sozialen Kontakt und 
anderen Bedürfnissen des täglichen Lebens dient. Er stellt eine Ergänzung zum bewährten Rot-
kreuzfahrdienst dar. 
Wenn Sie vom Fahrdienst Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an eine Fahre-
rin oder Fahrer.  
 
Für die Fahrt wird eine Spesenentschädigung von CHF 0.80 pro Kilometer empfohlen, welche Sie 
direkt nach der Fahrt begleichen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.radelfingen.ch unter der Rubrik «The-
men», «Gesundheit, Soziales und Alter», «Information, Hilfe und Unterstützung für Senioren». 
 
 
Aktuelle Liste FahrerInnen 
 

 Kontaktperson Mögliche Tage für 
Fahrten 

Umkreis km für Fahr-
ten 

Spezielles 

 
 
 
@ 

Donatella Corbat 
Gewerbegasse 28, 3036 Detligen 
079 230 87 19 
dona.corbat@bluewin.ch 

MO-DO, SA+SO 
auf Anfrage 

25km  

 
 
 
@ 

Hugo Fuhrer 
Sahlimatte 208, 3036 Detligen 
031 825 61 20 / 079 777 52 27 
hugo.fuhrer@bluewin.ch 

DI-SO 
25km  

(im Einzelfall und nach 
Absprache auch weiter) 

 

 
 
 
@ 

Fredy Oegger 
Schafrain 2, 3036 Detligen 
031 822 06 84 / 076 431 26 26 
fredy.oegger@gmx.ch 

MO-MI 
(09:00-18:00 Uhr) 

30km  

 
 
 
@ 

Roland Sieber 
Oltigen 179, 3036 Detligen 
031 825 62 44 / 079 688 48 86 
sieber-oltigen@bluewin.ch 

unbeschränkt unbeschränkt 
Transport  

Rollator und  
Rollstuhl möglich 
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Weiter suchen wir Fahrerinnen und Fahrer: 
 
ANMELDETALON 
Ich melde mich hiermit als freiwillige Fahrerin oder als freiwilliger Fahrer im Projekt „Nachbarn fah-
ren Nachbarn“ an. 
 
Vorname / Name   ___________________________________________________  
 
Adresse  ___________________________________________________  
 
  ___________________________________________________  
  
Telefon / Handy-Nr.  ___________________________________________________  
 
E-Mail  ___________________________________________________  
 
Mögliche Tage   ______________________  Umkreis km   _______________  
 
Spezielles  ___________________________________________________ 
  
 
Ort / Datum / Unterschrift  ___________________________________________________  

Anlässlich meiner Anmeldung und meiner Unterschrift bin ich mit der Veröffentlichung meiner Per-
sonalangaben auf der Namensliste einverstanden und nehme den Text zum Versicherungsschutz 
(siehe Radelfinger November 2023 oder Webseite) zur Kenntnis. 
 
Die Anmeldung ist der Gemeindeverwaltung Radelfingen, Bühlstrasse 2, 3036 Detligen oder per 
E-Mail an gemeinde@radelfingen.ch einzureichen. Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen die Ge-
meindeverwaltung Radelfingen, Telefon 031 825 61 06 zur Verfügung. 
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Anhang III 
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Nächste Ausgaben 
 

 
 
Nr. 124 /  13.07.2026  /  Redaktionsschluss 03.07.2026 
Nr. 125 /  14.09.2026  /  Redaktionsschluss 04.09.2026 
Nr. 126 /  23.11.2026  /  Redaktionsschluss 13.11.2026 
 
 

 
Impressum  „Radelfinger„ 

 

 
 
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Radelfingen 
 
Adresse: Redaktion „Radelfinger“ 
 Gemeindeverwaltung Radelfingen 
 Bühlstrasse 2 
 3036 Detligen 
 
Redaktion: Verwaltungsteam 
 Tel: 031 825 61 06 
 
E-Mail: gemeinde@radelfingen.ch  
 
 

Der „Radelfinger„ wird auf Recycling-Papier gedruckt. 

 
 

 
 
Bedingungen für Publikationen/Beiträge 
 
Sämtliche Beiträge müssen jeweils bis Redaktionsschluss bei der Gemeindeverwaltung über die 
E-Mail-Adresse in folgenden Formaten vorhanden sein: 
 

 Word 

 Bilder im JPEG/TIF-Format 
 
 
Beiträge, welche nicht in diesen Formaten abgegeben werden, können nicht publiziert werden. 
 
 


